
NORDGEHENDE REISE 
MIT OPTIONALEN AUSFLÜGEN

1. Tag: Einschiffung in Bergen
Hafen: Bergen
Ausgangspunkt Ihrer Reise ist Bergen, 
das vom berühmten Wikingerkönig Olaf 
vor mehr als neunhundert Jahren gegrün-
det wurde. Bis heute hat die alte Hanse-
stadt ihren Charakter und ihre Geschichte 
bewahrt. Schon am Anleger entdecken 
Sie Gebäude mit seewärts gerichteten 
Giebeln, die teilweise bereits im 14. Jahr-
hundert errichtet wurden.

2. Tag: Ålesund 
Häfen: Florø, Måløy, Torvik, Ålesund, 
Molde
Wachen Sie mit der atemberaubenden 
Schönheit Norwegens in seinen präch-
tigsten Herbstfarben auf, während Sie 
das offene Meer Richtung Torvik über-
queren. Nach einem Aufenthalt in der 
Jugendstilstadt Ålesund geht es nach 
Molde mit Aussicht auf die vielleicht 
schon schneebedeckten Romsdal-Alpen.
2C Stadt des Jugendstils

2D Aquarium Atlanterhavsparken und Aksla

3. Tag: Die Königsstadt Trondheim
Häfen: Kristiansund, Trondheim, Rørvik
Norwegens frühere Hauptstadt Trondheim 
ist ein Juwel – und Sie haben Zeit, sie zu 
entdecken. Bummeln Sie durch charmante 
Straßen, genießen Sie den idyllischen 
Hafen oder gehen Sie über die alte Stadt -
brücke und besuchen Sie die restaurierten 
Holzhäuser von Bakklandet.
3A Nidaros-Dom und Ringve-Museum

3B Trondheim mit Nidaros-Dom

3C Sverresborg, Trøndelag Volksmuseum

3D Stadtrundgang durch Trondheim

4. Tag: Polarkreis und Lofoten
Häfen: Brønnøysund, Sandnessjøen, 
 Nesna, Ørnes, Bodø, Stamsund, Svolvær
Heute Morgen überqueren Sie den Polar-
 kreis. Wenn es Ihr erstes Mal ist, sind Sie 
zur Polarkreistaufe eingeladen. Am Abend 
erreichen Sie Svolvær, den Hauptort der 
Lofoten. Hier haben Sie die Möglichkeit, auf 
dem authentischen Lofotr Wikingerfest weit 
zurück in die Zeit der Wikinger zu reisen.
4A Gletscherabenteuer

4D Naturschauspiel Saltstraumen

4E Lofotr Wikingerfest

4F Lofotr Wikingerfest Sommer 

5. Tag: Tromsø, das Tor zur Arktis
Häfen: Stokmarknes, Sortland, Risøyhamn, 
Harstad, Finnsnes, Tromsø, Skjervøy
Heute genießen Sie die Aussicht auf eine 
facettenreiche Kulturlandschaft mit Äckern, 
Kiefern und steilen Gipfeln. Am frühen 
Nachmittag haben Sie Zeit für Tromsø, das 
„Paris des Nordens”.
5A Pforte zum Eismeer

5C Besuch bei den Huskys

5D Polarhistorischer Stadtrundgang

6. Tag: Honningsvåg und das Nordkap
Häfen: Øksfjord, Hammerfest, Havøysund, 
Honningsvåg, Kjøllefjord, Mehamn, 
Berlevåg
Atmen Sie die klare reine Luft und be-
trachten Sie die reizvolle Schönheit der 
Landschaft. Nach einem frühen Halt in 
Hammerfest erreichen Sie Honningsvåg, 
das Tor zum einzigartigen Nordkap, das 
300 m aus dem Meer emporragt. Bei 
71° 10’ 21” Nord sind Sie nur noch 2.000 km 
vom geografi schen Nordpol entfernt. Am 
Abend passieren Sie die Felsformation 
Finnkirka, einen heiligen Ort der einhei-
mischen Samen.
6A Das Nordkap

Die klassische Hurtigruten Rundreise dauert 12 Tage und führt Sie von Bergen bis Kirkenes und 
zurück. Sie können aber auch kürzere Routen wählen, wie die 11-tägige Reise Bergen – Kirkenes – 
Trondheim. Wenn Sie weniger Zeit haben, nehmen Sie die 7-tägige nordgehende Route von Bergen 
nach Kirkenes oder die 6-tägige südgehende Route von Kirkenes nach Bergen. Nutzen Sie die 
Karte auf der nächsten Seite, um Ihre Reise zu verfolgen. Dort fi nden Sie auch die Höhepunkte 
und Preise. Den genauen Reiseverlauf erfahren Sie auf dieser Seite.

Svolvær, der Hauptort der Lofoten

Herbst, 15. September – 31. Oktober 
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7. Tag: Kirkenes, der Wendepunkt
Häfen: Båtsfjord, Vardø, Vadsø, Kirkenes
Kirkenes ist der letzte Hafen auf Ihrer Reise 
und bei 30° Ost sind Sie tatsächlich weiter 
östlich als Istanbul oder St. Petersburg. 
Wenn Sie ein paar Tage bleiben, können 
Sie an vielfältigen Aktivitäten in dieser 
arktischen Region teilnehmen.
7A Die russische Grenze 

7B Flussfahrt zur russischen Grenze

7E Quad-Safari zur russischen Grenze

SÜDGEHENDE REISE 
MIT OPTIONALEN LANDAUSFLÜGEN

7. Tag: Kirkenes, die Reise Richtung 
Süden beginnt
Häfen: Kirkenes, Vardø, Båtsfjord, Berlevåg
Nun geht die Reise wieder gen Süden 
und die Häfen, die Sie auf der Nordroute 
nur nachts besucht haben, erleben Sie 
jetzt im Glanz des Tageslichts. Nach der 
Passage über den Varangerfjord erreichen 
Sie Vardø, den östlichsten Punkt des Lan des. 
Am Abend besuchen Sie Batsfjord und 
Berlevag mit Blick auf den Tanahorn – einst 
ein heiliger Berg der Samen.

8. Tag: Hammerfest und Tromsø
Häfen: Mehamn, Kjøllefjord, Honningsvåg, 
Havøysund, Hammerfest, Øksfjord, Skjer-
vøy, Tromsø
Beginnen Sie den Tag mit einem Frühstück 
am Nordkap im Rahmen eines optionalen 
Ausfl ugs. Nach kurzen Aufenthalten in 
Honningsvåg und Havøysund besuchen 
Sie Hammerfest, die nördlichste Stadt 
der Welt. Anschließend geht es weiter 

südwärts nach Øksfjord, wo ein Gletscher 
direkt ins Meer kalbt. Nach einem Stopp 
im alten Handelsposten Skjervøy erreichen 
Sie Tromsø rechtzeitig zum Start ins Nacht-
 leben.
8A Frühstück am Nordkap

8C Mitternachtskonzert

9. Tag: Vesterålen und Lofoten
Häfen: Tromsø, Finnsnes, Harstad, Risøy-
hamn, Sortland, Stokmarknes, Svolvær, 
Stamsund
Die Inselgruppe der Vesterålen und 
Lofoten bietet Ihnen die wohl atemberau-
bendsten Landschaften Ihrer Hurtigruten 
Reise. Genießen Sie die fl achen Gewässer 
des Risøyrenna-Kanals, in dem die Sand-
bänke auf beiden Seiten durch das klare, 
grüne Wasser schimmern. Dann navigiert 
Ihr Hurtigruten Schiff durch den engen 
Raftsund. Wenn Zeit und Wetter es erlau -
ben, machen Sie einen Abstecher in den 
einzigartigen Trollfjord, wo steile Klippen 
das Schiff fast berühren. Anschließend 
geht es nach Svolvær.
9A Inselwelt der Vesterålen

9C Seeadler-Safari 

10. Tag: Polarkreis, Sieben Schwestern
Häfen: Bodø, Ørnes, Nesna, Sandnessjøen, 
Brønnøysund, Rørvik
Von Ørnes aus fahren Sie in kristallklarem 
Wasser durch eine Landschaft, die sich 
auf den Winter vorbereitet. Sie überque-
ren wieder den Polarkreis. Vorbei an den 
idyllischen Sandnessjøen-Inseln geht es 
nach Brønnøysund zur sagenumwobenen 
Bergkette der Sieben Schwestern. Das zum 

UNESCO-Weltnaturerbe gehörende Vega-
Archipel liegt nahe des Hurtigruten Hafens 
Sandnessjøen.

11. Tag: Trondheim und Kristiansund
Häfen: Trondheim, Kristiansund, Molde, 
Ålesund
Heute erhalten Sie eine weitere Gele-
genheit, Trondheim zu entdecken. Der 
Nidaros-Dom ist Skandinaviens größtes 
mittelalterliches Bauwerk. Auf dem Weg 
über das offene Meer nach Molde, der 
„Stadt der Rosen“, sehen Sie die steilen, 
grauen, spitzen Gipfel der Romsdal-Alpen 
in der Sonne glitzern.
11A Trondheim mit Nidaros-Dom

11B Sverresborg, Trøndelag Volksmuseum

11D Stadtrundgang durch Trondheim

12. Tag: Bergen, Ausschiffung
Häfen: Ålesund, Torvik, Måløy, Florø, 
Bergen 
Während der Nacht laufen Sie Torvik, 
Måløy und Florø an und allmählich geht 
die „schönste Seereise der Welt“ zu Ende. 
Vorher genießen Sie aber noch etliche 
Seemeilen die spektakuläre Landschaft 
Norwegens. In Bergen verlassen Sie Ihr 
Schiff und nehmen unvergessliche Erinne-
rungen an eine einzigartige Herbstreise 
mit nach Hause.
12A Bergen Stadtbesichtigung

Glasfenster im Nidaros-DomVesterålen, Lofoten
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Es gibt an Deck immer viel zu sehen

Herbstlicht zwischen Harstad and Svolvær
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Die klassische südgehende Reise
(Kirkenes – Bergen, 6 Tage)
Die Höhepunkte dieser Herbstreise umfassen 
die Tagesfahrt durch die schöne Inselwelt 
der Vesterålen und Lofoten, die Sieben 
Schwestern und die legendäre Torghatten-
Insel.

Die klassische nordgehende Reise 
(Bergen – Kirkenes, 7 Tage)
Auf dieser Reise fahren Sie die ursprüng-
liche norwegische Küste entlang, von den 
ge schützten Gewässern Bergens bis nach 
Kirkenes an der russischen Grenze. Unter-
wegs laufen Sie 34 Häfen an und erleben 
die Wunder des polaren Nordens. 

Die klassische Entdeckungsreise
(Bergen – Kirkenes – Trondheim, 11 Tage)
Diese Route verbindet viele Höhepunkte 
der klassischen Rundreise. Von Bergen aus 
überqueren Sie den Polarkreis gleich zweimal, 
passieren das Nordkap, besuchen Kirkenes, 
den Wendepunkt Ihrer Reise, und schiffen im 
mittelalter lich anmutenden Trondheim aus.

Die klassische Rundreise
(Bergen – Kirkenes – Bergen, 12 Tage)
Diese Reise ist das ultimative Hurtigruten 
Erlebnis. Auf der 2.500 nautische Meilen 
langen Seestrecke besuchen Sie 34 Häfen 
und erleben die atemberaubenden Natur-
schauspiele des norwegischen Herbstes.

HÖHEPUNKTE DES HERBSTES

Jugendstilstadt Ålesund.

Norwegens frühere Hauptstadt.

entdecken Sie vielleicht das Nordlicht.

Hammerfest, der nördlichsten Stadt 
Europas.

nördlichstem Punkt, fotografi eren 
(optionaler Ausfl ug).

russischen Grenze.

der Vesterålen und Lofoten.

des arktischen Norwegens.

von Bergen.

vorausbuchbarer, interessanter Ausfl üge.

Genießen Sie das Licht und die Farben des Herbstes

Wenn eine schöne Jahreszeit an der norwegischen Küste die nächste ablöst, ziehen langsam die 
braunen, roten und goldenen Farben des Herbstes in die Landschaft ein und Sie erleben hautnah, 
wie sich die Natur auf den langen Winter vorbereitet. Die Temperaturen sind noch angenehm und 
mit weniger Passagieren an Bord genießen Sie die Ruhe des Reisens im fast mystischen Licht der 
ersten Fröste. Wählen Sie zwischen der 6-, 7-, 11- oder 12-tägigen Reise und freuen Sie sich auf 
Entspannung pur. 
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6, 7, 11 oder 12 Tage im Herbst

FINDEN SIE IHRE REISE

6-, 7-, 11- ODER 12-TAGE-REISE IM HERBST
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Das Herbstlicht unterstreicht die idyllische Atmosphäre
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Der Anblick von Fischerhütten ist typisch für die Lofoten
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Harstad

Oslo

Flåm

Bergen

Florø
Måløy

TrondheimKrist iansund

MoldeÅlesund

Sandnessjøen
Nesna

Brønnøysund

Rørvik

Ørnes
Bodø

Svolvær
Stokmarknes

Sort land Finnsnes

Skjervøy
Øksf jord

Hammerfest
Havøysund
Honningsvåg

Kjøl lef jord

Kirkenes

Vadsø
Vardø

Berlevåg
Båtsf jord

Mehamn

Tromsø

Risøyhamn

Stamsund

Torvik

Geirangerfjord

Sognefjord

Hardangerfjord

Flåm-Bahn Bergen-Bahn

Dovre-Bahn

KLASSISCHE RUNDREISEN IM HERBST AB 929 €

SAISON

Belegung

2 = Doppelbelegung

1 = Einzelbelegung

KABINENKATEGORIE

Innen Außen Mini-Suiten/Suiten

I A L J N P U QJ Q M MG MX

6 TAGE KIRKENES – BERGEN

15.09. – 

31.10.12

2
Frühbucher-Preis 929 968 1.029 1.029 1.042 1.119 1.193 1.360 1.465 1.739 2.110 3.243 

Normalpreis 1.028 1.072 1.139 1.139 1.154 1.240 1.322 1.507 1.624 1.928 2.341 3.600 

1
Frühbucher-Preis 1.153 1.203 1.279 1.279 1.295 1.391 1.483 – – – – –

Normalpreis 1.277 1.333 1.417 1.417 1.435 1.542 1.644 – – – – –

7 TAGE BERGEN – KIRKENES

15.09. – 

31.10.12

2
Frühbucher-Preis 1.179 1.231 1.307 1.307 1.324 1.422 1.516 1.728 1.862 2.211 2.684 4.126 

Normalpreis 1.306 1.363 1.448 1.448 1.467 1.576 1.680 1.915 2.064 2.452 2.978 4.580 

1
Frühbucher-Preis 1.465 1.529 1.625 1.625 1.646 1.769 1.886 – – – – –

Normalpreis 1.623 1.694 1.801 1.801 1.824 1.961 2.091 – – – – –

11 TAGE BERGEN – KIRKENES – TRONDHEIM

15.09. – 

31.10.12

2
Frühbucher-Preis 1.595 1.664 1.767 1.767 1.789 1.921 2.047 2.332 2.512 2.980 3.615 5.552 

Normalpreis 1.765 1.841 1.956 1.956 1.981 2.128 2.267 2.584 2.784 3.304 4.010 6.162 

1
Frühbucher-Preis 1.979 2.065 2.193 2.193 2.222 2.387 2.544 – – – – –

Normalpreis 2.192 2.287 2.430 2.430 2.461 2.645 2.819 – – – – –

12 TAGE BERGEN – KIRKENES – BERGEN

15.09. – 

31.10.12

2
Frühbucher-Preis 1.699 1.772 1.882 1.882 1.906 2.046 2.180 2.483 2.675 3.172 3.849 5.909 

Normalpreis 1.880 1.961 2.083 2.083 2.110 2.266 2.414 2.751 2.964 3.517 4.269 6.558 

1
Frühbucher-Preis 2.108 2.199 2.335 2.335 2.366 2.541 2.708 – – – – –

Normalpreis 2.334 2.435 2.587 2.587 2.621 2.816 3.001 – – – – –

LEISTUNGEN
  Hurtigruten Seereise in der gebuchten 

Kabinenkategorie inkl. Vollpension an Bord
 Treibstoffzuschlag Hurtigruten (nicht rabattfähig): 
Kirkenes – Bergen 30 € p. P.
Bergen – Kirkenes 36 € p. P.
Bergen – Kirkenes – Trondheim 60 € p. P.
Bergen – Kirkenes – Bergen 66 € p. P.

  Deutschsprachiger Reiseleiter an Bord
  Eintritt Hurtigruten Museum in Stokmarknes 

(nicht auf der Seereise Bergen – Kirkenes)

HINWEISE 
  Preise in € pro Person 
  Maßgeblich für die Bestimmung der Saisonzeit 

ist der Einschiffungstag auf den Hurtigruten.
  Die Kategorie A ist nicht auf allen Schiffen 

 verfügbar.
  Preise der Kategorie D auf Anfrage
  Höhere Einzelkabinenpreise für 

ausgewählte Kategorien von MS Lofoten 
und MS Nordstjernen möglich

  Angebot vorbehaltlich Verfügbarkeit

  Hin- und Rückreisepakete ab Seite 52
  Vor- und Nachprogramme ab Seite 60
  Landausfl üge ab Seite 90
  Reiseversicherungen auf Seite 119

FRÜHBUCHER-BONUS
  Bei Buchung bis zum 29.02.12 gelten die bereits um 10 % reduzierten Frühbucher-Preise in der Tabelle.
  Der Frühbucher-Bonus gilt für ein limitiertes Angebotskontingent.
  Ist das Angebotskontingent bereits vorher ausgeschöpft, gelten die vollen Reisepreise.

PREISE IM HERBST
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Die nachfolgenden Bestimmungen werden, soweit wirk-
sam vereinbart, Inhalt des zwischen dem Kunden und 
dem Reiseveranstalter zustande kommenden Reise-
vertrages. Sie ergänzen die gesetzlichen Vorschriften 
der §§ 651 a bis m BGB (Bürgerliches Gesetzbuch) 
und die Informationsvorschriften für Reiseveranstalter 
gemäß §§4 bis 11 BGB-InfoV (Verordnung über Infor-
mations- und Nachweispflichten nach bürgerlichem 
Recht) und füllen diese aus:

1. Abschluss des Reisevertrages/
Verpflichtung des Kunden
1.1. Mit der Buchung (Reiseanmeldung) bietet der Kun-
de dem Reiseveranstalter den Abschluss des Reise-
vertrages verbindlich an. Grundlage dieses Angebots 
sind die Reiseausschreibung und die ergänzenden 
Informationen des Reiseveranstalters für die jeweilige 
Reise, soweit diese dem Kunden vorliegen.
1.2. Reisevermittler (z.B. Reisebüros) und Leistungs - 
träger (z.B. Reedereien, Hotels, Beförderungsunterneh-
men) sind vom Reiseveranstalter nicht bevollmächtigt, 
Vereinbarungen zu treffen, Auskünfte zu geben oder 
Zusicherungen zu machen, die den vereinbarten Inhalt 
des Reisevertrages abändern, über die vertraglich zuge-
sagten Leistungen des Reiseveranstalters hinaus gehen 
oder im Widerspruch zur Reiseausschreibung stehen.
1.3. Orts- und Hotelprospekte sowie Internetausschrei-
bungen, die nicht vom Reiseveranstalter herausge-
geben werden, sind für den Reiseveranstalter und 
dessen Leistungspflicht nicht verbindlich, soweit sie 
nicht durch ausdrückliche Vereinbarung mit dem Kun-
den zum Gegenstand der Reiseausschreibung oder 
zum Inhalt der Leistungspflicht des Reiseveranstalters 
gemacht wurden.
1.4. Die Buchung kann mündlich, schriftlich, telefo-
nisch, per Telefax oder auf elektronischem Weg (E-Mail, 
Internet) erfolgen. Bei elektronischer Buchung bestä-
tigt der Reiseveranstalter den Eingang der Buchung un-
verzüglich auf elektronischem Weg. Diese Eingangsbe-
stätigung stellt noch keine Bestätigung der Annahme 
des Buchungsauftrags dar.
1.5. Der Kunde hat für alle Vertragsverpflichtungen von 
Mitreisenden, für die er die Buchung vornimmt, wie für 
seine eigenen einzustehen, sofern er diese Verpflich-
tung durch ausdrückliche und gesonderte Erklärung 
übernommen hat.
1.6. Der Vertrag kommt mit dem Zugang der Annahme-
erklärung des Reiseveranstalters zustande. Sie bedarf 
keiner bestimmten Form. Bei oder unverzüglich nach 
Vertragsschluss wird der Reiseveranstalter dem Kunden 
eine schriftliche Reisebestätigung übermitteln. Hierzu 
ist er nicht verpflichtet, wenn die Buchung durch den 
Kunden weniger als 7 Werktage vor Reisebeginn erfolgt.
1.7. Weicht der Inhalt der Annahmeerklärung des Reise-
veranstalters vom Inhalt der Buchung ab, so liegt ein 
neues Angebot des Reiseveranstalters vor, an das er 
für die Dauer von 10 Tagen gebunden ist. Der Vertrag 
kommt auf der Grundlage dieses neuen Angebots 
zustande, wenn der Kunde innerhalb der Bindungsfrist 
dem Reiseveranstalter die Annahme durch ausdrück-
liche Erklärung, Anzahlung oder Restzahlung erklärt.
1.8. Beförderung von Schwangeren und Säuglingen
Die medizinischen Einrichtungen auf Kreuzfahrtschif-
fen sind nicht auf die Bedürfnisse von Schwanger-
schaft und Geburt ausgerichtet. Zu ihrer eigenen 
Sicherheit ist daher die Beförderung von werdenden 
Müttern nicht möglich, die sich bei Reiseantritt in 
der 24. Schwangerschaftswoche oder darüber hinaus 
befinden. Der Stand der Schwangerschaft ist durch 
ärztliches Attest oder Vorlage des Mutterpasses 
nachzuweisen. Auf allen Seereisen mit MS Fram nach 
Grönland, Spitzbergen und Europa gilt ein Mindest-
alter von 12 Monaten. Für Reisen in die Antarktis gilt 
ein Mindestalter von 5 Jahren.
2. Bezahlung
2.1. Anzahlung und Restzahlung erfolgen im Wege 
des Direktinkassos ausschließlich an den Reisever-
anstalter und nicht an den Reisevermittler bzw. das 
Reisebüro. Der Reiseveranstalter darf Zahlungen auf 
den Reisepreis vor Ende der Reise nur fordern oder 
annehmen, wenn dem Kunden der Sicherungsschein 
übergeben wurde. Nach Vertragsabschluss wird ge-
gen Aushändigung des Sicherungsscheines eine 
Anzahlung in Höhe von 20% des Reisepreises zur 
Zahlung fällig. Die Restzahlung wird 4 Wochen vor 
Reisebeginn fällig, sofern der Sicherungsschein über-
geben ist und die Reise nicht mehr aus dem in Ziffer 8 
genannten Grund abgesagt werden kann.

2.2. Leistet der Kunde die Anzahlung und/oder die 
Restzahlung nicht entsprechend den vereinbarten Zah-
lungsfälligkeiten, so ist der Reiseveranstalter berech-
tigt, nach Mahnung mit Fristsetzung vom Reisevertrag 
zurückzutreten und den Kunden mit Rücktrittskosten 
gemäß Ziffer 5.2 Satz 2 bis 5.5 zu belasten.
3. Leistungsänderungen, besondere Gegebenheiten 
der Schifffahrt
3.1. Änderungen wesentlicher Reiseleistungen von 
dem vereinbarten Inhalt des Reisevertrages, die nach 
Vertragsabschluss notwendig werden (wie z.B. wegen 
der besonderen Gegebenheiten der Schifffahrt wie 
etwa der Änderung von Routen wegen unvorherseh-
barer Witterungshindernisse) und vom Reiseveranstal-
ter nicht wider Treu und Glauben herbeigeführt wur-
den, sind nur gestattet, soweit die Änderungen nicht 
erheblich sind und den Gesamtzuschnitt der Reise 
nicht beeinträchtigen.
3.2. Eventuelle Gewährleistungsansprüche bleiben un-
berührt, soweit die geänderten Leistungen mit Män-
geln behaftet sind.
3.3. Der Reiseveranstalter ist verpflichtet, den Kun-
den über wesentliche Leistungsänderungen unver-
züglich nach Kenntnis des Änderungsgrundes zu 
informieren.
3.4. Im Fall einer erheblichen Änderung einer wesent-
lichen Reiseleistung ist der Kunde berechtigt, unent-
geltlich vom Reisevertrag zurückzutreten oder die 
Teilnahme an einer mindestens gleichwertigen Reise 
zu verlangen, wenn der Reiseveranstalter in der Lage 
ist, eine solche Reise ohne Mehrpreis für den Kunden 
aus seinem Angebot anzubieten. Der Kunde hat diese 
Rechte unverzüglich nach der Erklärung des Reisever-
anstalters über die Änderung der Reiseleistung oder 
die Absage der Reise diesem gegenüber geltend zu 
machen.
4. Preiserhöhung
Der Reiseveranstalter behält sich vor, den im Reise-
vertrag vereinbarten Preis im Falle der Erhöhung der 
Beförderungskosten oder der Abgaben für bestimmte 
Leistungen wie Hafen- oder Flughafengebühren oder 
einer Änderung der für die betreffende Reise geltenden 
Wechselkurse entsprechend wie folgt zu ändern:
4.1. Erhöhen sich die bei Abschluss des Reisevertrages 
bestehenden Beförderungskosten, insbesondere die 
Treibstoffkosten, so kann der Reiseveranstalter den 
Reisepreis nach Maßgabe der nachfolgenden Berech-
nung erhöhen:
a) Bei einer auf den Sitz- bzw. Kabinenplatz bezogenen 
Erhöhung kann der Reiseveranstalter vom Kunden den 
Erhöhungsbetrag verlangen.
b) Anderenfalls werden die vom Beförderungsunter-
nehmen pro Beförderungsmittel geforderten zusätz-
lichen Beförderungskosten durch die Zahl der Sitz- 
bzw. Kabinenplätze des vereinbarten Beförderungsmit-
tels geteilt. Den sich so ergebenden Erhöhungsbetrag 
für den Einzelplatz kann der Reiseveranstalter vom 
Kunden verlangen.
4.2. Werden die bei Abschluss des Reisevertrages 
bestehenden Abgaben wie Hafen- oder Flughafen-
gebühren gegenüber dem Reiseveranstalter erhöht, so 
kann der Reisepreis in dem Umfange erhöht werden, in 
dem sich die Reise dadurch für den Reiseveranstalter 
verteuert hat.
4.3. Bei einer Änderung der Wechselkurse nach Ab-
schluss des Reisevertrages kann der Reisepreis in dem 
Umfange erhöht werden, in dem sich die Reise dadurch 
für den Reiseveranstalter verteuert hat.
4.4. Eine Erhöhung nach Ziffer 4.1 bis 4.3 ist nur zulässig, 
sofern zwischen Vertragsabschluss und dem vereinbar-
ten Reisetermin mehr als 4 Monate liegen und die zur 
Erhöhung führenden Umstände vor Vertragsabschluss 
noch nicht eingetreten und bei Vertragsabschluss für 
den Reiseveranstalter nicht vorhersehbar waren.
4.5. Im Falle einer nachträglichen Änderung des Reise-
preises hat der Reiseveranstalter den Kunden unver-
züglich nach Kenntnis des Änderungsgrundes zu infor-
mieren. Preiserhöhungen sind nur bis zum 21. Tag vor 
Reiseantritt eingehend beim Kunden zulässig. Bei 
Preiserhöhungen von mehr als 5% ist der Kunde be-
rechtigt, ohne Gebühren vom Reisevertrag zurückzu-
treten oder die Teilnahme an einer mindestens gleich-
wertigen Reise zu verlangen, wenn der Reiseveranstal-
ter in der Lage ist, eine solche Reise ohne Mehrpreis für 
den Kunden aus seinem Angebot anzubieten. Der Kun-
de hat die zuvor genannten Rechte unverzüglich nach 
der Mitteilung des Reiseveranstalters über die Preis-
erhöhungen diesem gegenüber geltend zu machen.

5. Rücktritt durch den Kunden vor Reisebeginn/
Stornokosten
5.1. Der Kunde kann jederzeit vor Reisebeginn von der 
Reise zurücktreten. Der Rücktritt ist gegenüber dem 
Reiseveranstalter unter der nachfolgend angegebenen 
Anschrift zu erklären. Falls die Reise über ein Reisebüro 
gebucht wurde, kann der Rücktritt auch diesem gegen-
über erklärt werden. Dem Kunden wird empfohlen, den 
Rücktritt schriftlich zu erklären.
5.2. Tritt der Kunde vor Reisebeginn zurück oder tritt 
er die Reise nicht an, so verliert der Reiseveranstalter 
den Anspruch auf den Reisepreis. Stattdessen kann 
der Reiseveranstalter, soweit der Rücktritt nicht von 
ihm zu vertreten ist oder ein Fall höherer Gewalt vor-
liegt, eine angemessene Entschädigung für die bis 
zum Rücktritt getroffenen Reisevorkehrungen und 
seine Aufwendungen in Abhängigkeit vom jeweiligen 
Reisepreis verlangen.
5.3. Der Reiseveranstalter hat diesen Entschädigungs-
anspruch zeitlich gestaffelt, d.h. unter Berücksich tigung 
der Nähe des Zeitpunktes des Rücktritts zum vertrag-
lich vereinbarten Reisebeginn in einem prozentualen 
Verhältnis zum Reisepreis pauschaliert, und bei der 
Berechnung der Entschädigung gewöhnlich  ersparte 
Aufwendungen und gewöhnlich mögliche anderwei-
tige Verwendungen der Reiseleistungen berücksich-
tigt. Die Entschädigung wird nach dem Zeitpunkt des 
Zugangs der Rücktrittserklärung des Kunden wie folgt 
berechnet: bis 45 Tage vor Reiseantritt 10%, 44 bis 
22 Tage vor Reiseantritt 40%, 21 bis 15 Tage vor Reise-
antritt 60%, ab 14 Tage vor Reiseantritt 90% des Reise-
preises.
5.4. Dem Kunden bleibt es in jedem Fall unbenom-
men, dem Reiseveranstalter nachzuweisen, dass die-
sem überhaupt kein oder ein wesentlich niedrigerer 
Schaden entstanden ist als die von ihm geforderte 
Pauschale.
5.5. Der Reiseveranstalter behält sich vor, anstelle der 
vorstehenden Pauschalen eine höhere, konkrete Ent-
schädigung zu fordern, soweit der Reiseveranstalter 
nachweist, dass ihm wesentlich höhere Aufwendungen 
als die jeweils anwendbare Pauschale entstanden sind. 
In diesem Fall ist der Reiseveranstalter verpflichtet, die 
geforderte Entschädigung unter Berücksichtigung der 
ersparten Aufwendungen und einer etwaigen ander-
weitigen Verwendung der Reiseleistungen konkret zu 
beziffern und zu belegen.
5.6. Das gesetzliche Recht des Kunden, gemäß § 651 b 
BGB einen Ersatzteilnehmer zu stellen, bleibt durch die 
vorstehenden Bedingungen unberührt.
6. Umbuchungen
6.1. Ein Anspruch des Kunden nach Vertragsabschluss 
auf Änderungen hinsichtlich des Reisetermins, des 
Reiseziels, des Ortes des Reiseantritts, der Unter-
kunft oder der Beförderungsart (Umbuchung) be-
steht nicht. Wird auf Wunsch des Kunden dennoch 
eine Umbuchung vorgenommen, kann der Reise-
veranstalter bei Einhaltung nachstehender Fristen 
ein Umbuchungsentgelt pro Reisenden erheben. 
Dieses beträgt bis zum 35. Tag vor Reiseantritt 50 €. 
6.2. Umbuchungswünsche des Kunden, die nach Ablauf 
der Fristen erfolgen, können, sofern ihre Durchführung 
überhaupt möglich ist, nur nach Rücktritt vom Reise-
vertrag gemäß Ziffer 5.2 bis 5.5 zu den Bedingungen 
und bei gleichzeitiger Neuanmeldung durchgeführt 
werden. Dies gilt nicht bei Umbuchungswünschen, die 
nur geringfügige Kosten verursachen.
6.3. Umbuchungen auf Sonderangebote sind leider 
nicht möglich.
7. Nicht in Anspruch genommene Leistung
Nimmt der Kunde einzelne Reiseleistungen, die 
ihm ordnungsgemäß angeboten wurden, nicht in 
Anspruch aus Gründen, die ihm zuzurechnen sind 
(z.B. wegen vorzeitiger Rückreise oder aus sonstigen 
zwingenden Gründen), hat er keinen Anspruch auf 
anteilige Erstattung des Reisepreises. Der Reise-
veranstalter wird sich um Erstattung der ersparten 
Aufwendungen durch die Leistungsträger bemühen. 
Diese Verpflichtung entfällt, wenn es sich um völlig 
unerhebliche Leistungen handelt oder wenn einer Er-
stattung gesetzliche oder behördliche Bestimmungen 
entgegenstehen.
8. Rücktritt wegen Nichterreichens der Mindest-
teilnehmerzahl
Der Reiseveranstalter kann wegen Nichterreichens 
der Mindestteilnehmerzahl nur dann vom Reisevertrag 
zurücktreten, wenn er 
a) in der jeweiligen Reiseausschreibung die Mindest-
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teilnehmerzahl beziffert sowie den Zeitpunkt, bis zu 
welchem dem Kunden vor dem vertraglich vereinbar-
ten Reisebeginn spätestens die Erklärung zugegangen 
sein muss, angegeben hat und
b) in der Reisebestätigung die Mindestteilnehmerzahl 
und die späteste Rücktrittsfrist deutlich angibt oder 
dort auf die entsprechenden Angaben in der Reiseaus-
schreibung verweist.
Ein Rücktritt ist spätestens am 30. Tag vor dem verein-
barten Reiseantritt dem Kunden gegenüber zu erklären. 
Sollte bereits zu einem früheren Zeitpunkt ersichtlich 
sein, dass die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht 
werden kann, hat der Reiseveranstalter unverzüglich 
von seinem Rücktrittsrecht Gebrauch zu machen. Wird 
die Reise aus diesem Grund nicht durchgeführt, erhält 
der Kunde auf den Reisepreis geleistete Zahlungen 
unverzüglich zurück.
9. Kündigung aus verhaltensbedingten Gründen
Der Reiseveranstalter kann den Reisevertrag ohne 
Einhaltung einer Frist kündigen, wenn der Reisende 
ungeachtet einer Abmahnung des Reiseveranstalters 
nachhaltig stört oder wenn er sich in solchem Maße 
vertragswidrig verhält, dass die sofortige Aufhebung 
des Vertrages gerechtfertigt ist. Kündigt der Reisever-
anstalter, so behält er den Anspruch auf den Reisepreis; 
er muss sich jedoch den Wert der ersparten Aufwen-
dungen sowie diejenigen Vorteile anrechnen lassen, 
die er aus einer anderweitigen Verwendung der nie in 
Anspruch genommenen Leistung erlangt, einschließ-
lich der ihm von den Leistungsträgern gutgebrachten 
Beträge.
10. Mitwirkungspflichten des Kunden
10.1. Mängelanzeige
Wird die Reise nicht vertragsgemäß erbracht, so kann 
der Kunde Abhilfe verlangen. Der Kunde ist aber ver-
pflichtet, dem Reiseveranstalter einen aufgetretenen 
Reisemangel unverzüglich anzuzeigen. Unterlässt er 
dies schuldhaft, tritt eine Minderung des Reisepreises 
nicht ein. Dies gilt nur dann nicht, wenn die Anzeige er-
kennbar aussichtslos oder aus anderen  Gründen unzu-
mutbar ist. Der Kunde ist verpflichtet, seine Mangel - 
anzeige unverzüglich der Reiseleitung am Urlaubs - 
ort zur Kenntnis zu geben. Ist eine Reiseleitung am 
Urlaubsort nicht vorhanden, sind etwaige Reisemängel 
dem Reiseveranstalter an dessen Sitz zur Kenntnis zu 
geben. Über die Erreichbarkeit der Reiseleitung bzw. 
des Reiseveranstalters wird der Kunde in der Leistungs-
beschreibung, spätestens jedoch mit den Reiseunter-
lagen, unterrichtet. Die Reiseleitung ist beauftragt, für 
Abhilfe zu sorgen, sofern dies möglich ist. Sie ist jedoch 
nicht befugt, Ansprüche des Kunden anzuerkennen.
10.2. Fristsetzung vor Kündigung
Will ein Kunde den Reisevertrag wegen eines Reise-
mangels der in § 615 c BGB bezeichneten Art nach 
§ 615 e BGB oder aus wichtigem, dem Reiseveran-
stalter erkennbarem Grund wegen Unzumutbarkeit 
kündigen, hat er dem Reiseveranstalter zuvor eine 
angemessene Frist zur Abhilfeleistung zu setzen. Dies 
gilt nur dann nicht, wenn Abhilfe unmöglich ist oder 
vom Reiseveranstalter verweigert wird oder wenn die 
sofortige Kündigung des Vertrages durch ein beson-
deres, dem Reiseveranstalter erkennbares Interesse 
des Kunden gerechtfertigt wird.
10.3. Gepäckverlust, Gepäckbeschädigung und Ge-
päckverspätung
Schäden oder Zustellungsverzögerungen bei Flug-
reisen empfiehlt der Veranstalter dringend unverzüg-
lich an Ort und Stelle mittels Schadensanzeige (PIR) 
der zuständigen Fluggesellschaft anzuzeigen. Flug-
gesellschaften lehnen in der Regel Erstattungen ab, 
wenn die Schadensanzeige nicht ausgefüllt worden 
ist. Die Schadensanzeige ist bei Gepäckbeschädigung 
binnen 7 Tagen und bei Verspätung innerhalb von 21 
Tagen nach Aushändigung zu erstatten. Im Übrigen 
ist der Verlust, die Beschädigung oder die Fehlleitung 
von Reisegepäck der Reiseleitung oder der örtlichen 
Vertretung des Veranstalters anzuzeigen.
10.4. Reiseunterlagen
Der Kunde hat den Reiseveranstalter zu informieren, 
wenn er die erforderlichen Reiseunterlagen (z. B. 
Flugschein, Hotelgutscheine) nicht innerhalb der vom 
Reise veranstalter mitgeteilten Frist erhält.
11. Beschränkung der Haftung
11.1. Die vertragliche Haftung des Reiseveranstalters 
für Schäden, die nicht Körperschäden sind, ist auf den 
dreifachen Reisepreis beschränkt,
a) soweit ein Schaden des Kunden weder vorsätzlich 
noch grob fahrlässig herbeigeführt wird oder

b) soweit der Reiseveranstalter für einen dem Kunden 
entstehenden Schaden allein wegen eines Verschul-
dens eines Leistungsträgers verantwortlich ist.
11.2. Die deliktische Haftung des Reiseveranstalters für 
Sachschäden, die nicht auf Vorsatz oder grober Fahr-
lässigkeit beruhen, ist auf den dreifachen Reisepreis 
beschränkt. Diese Haftungshöchstsumme gilt jeweils je 
Kunden und Reise. Möglicherweise darüber hinausge-
hende Ansprüche im Zusammenhang mit Reisegepäck 
nach dem Montrealer Übereinkommen bleiben von der 
Beschränkung unberührt.
11.3. Der Reiseveranstalter haftet nicht für Leistungs-
störungen, Personen- und Sachschäden im Zusam-
menhang mit Leistungen, die als Fremdleistungen 
lediglich vermittelt werden (z.B. Ausflüge, Exkursi-
onen, Sportveranstaltungen, Theaterbesuche, Aus-
stellungen, Beförderungsleistungen vom und zum 
ausgeschriebenen Ausgangs- und Zielort), wenn 
diese Leistungen in der Reiseausschreibung und der 
Buchungsbestätigung ausdrücklich und unter Angabe 
des vermittelten Vertragspartners als Fremdleistungen 
so eindeutig gekennzeichnet werden, dass sie für den 
Kunden erkennbar nicht Bestandteil der Reiseleis-
tungen des Reiseveranstalters sind. Der Reiseveran-
stalter haftet jedoch
a) für Leistungen, welche die Beförderung des Kunden 
vom ausgeschriebenen Ausgangsort der Reise zum 
ausgeschriebenen Zielort, die Zwischenbeförderung 
während der Reise und die Unterbringung während 
der Reise beinhalten;
b) wenn und insoweit für einen Schaden des Kunden 
die Verletzung von Hinweis-, Aufklärungs- oder Orga-
nisationspflichten des Reiseveranstalters ursächlich 
geworden ist.
12. Ausschluss von Ansprüchen
Ansprüche wegen nicht vertragsgemäßer Erbringung 
der Reise hat der Kunde innerhalb eines Monats nach 
dem vertraglich vorgesehenen Reiseende geltend zu 
machen. Die Geltendmachung kann fristwahrend nur 
gegenüber dem Reiseveranstalter unter der nachfol-
gend angegebenen Anschrift erfolgen; das Reisebüro 
ist nicht zur Entgegennahme von Reklamationen be-
fugt. Nach Ablauf der Frist kann der Kunde Ansprüche 
nur geltend machen, wenn er ohne Verschulden an 
der Einhaltung der Frist gehindert worden ist. Dies 
gilt jedoch nicht für die Frist zur Anmeldung von Ge-
päckschäden oder Zustellungsverzögerungen bei Ge-
päck im Zusammenhang mit Flügen gemäß Ziffer 10.3. 
Diese sind binnen 7 Tagen bei Gepäckbeschädigung 
und binnen 21 Tagen bei Gepäckverspätung nach Aus-
händigung zu melden.
13. Verjährung
13.1. Ansprüche des Kunden nach den §§ 651 c bis f 
BGB aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder 
der Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen oder fahr-
lässigen Pflichtverletzung des Reiseveranstalters oder 
eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen 
des Reiseveranstalters beruhen, verjähren in zwei Jah-
ren. Dies gilt auch für Ansprüche auf den Ersatz sons-
tiger Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob 
fahrlässigen Pflichtverletzung des Reiseveranstalters 
oder eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsge-
hilfen des Reiseveranstalters beruhen.
13.2. Alle übrigen Ansprüche nach den §§ 651 c bis f 
BGB verjähren in einem Jahr.
13.3. Die Verjährung nach Ziffer 13.1 und 13.2 beginnt 
mit dem Tag, der dem Tag des vertraglichen Reise-
endes folgt.
13.4. Ansprüche aus unerlaubter Handlung verjähren 
in drei Jahren.
13.5. Schweben zwischen dem Kunden und dem 
Reiseveranstalter Verhandlungen über den Anspruch 
oder die den Anspruch begründenden Umstände, so 
ist die Verjährung gehemmt, bis der Kunde oder der 
Reiseveranstalter die Fortsetzung der Verhandlungen 
verweigert. Die Verjährung tritt frühestens drei Monate 
nach dem Ende der Hemmung ein.
14. Informationspflichten bezüglich der Identität des 
ausführenden Luftfahrtunternehmens
Die EU-Verordnung zur Unterrichtung von Fluggästen 
über die Identität des ausführenden Luftfahrtunterneh-
mens verpflichtet den Reiseveranstalter, den Kunden 
über die Identität der ausführenden Fluggesellschaft 
sämtlicher im Rahmen der gebuchten Reise zu erbrin-
genden Flugbeförderungsleistungen bei der Buchung 
zu informieren. Steht bei der Buchung die ausführende 
Fluggesellschaft noch nicht fest, so ist der Reiseveran-
stalter verpflichtet, dem Kunden die Fluggesellschaft 

bzw. die Fluggesellschaften zu nennen, die wahrschein-
lich den Flug durchführen wird bzw. werden. Sobald 
der Reiseveranstalter weiß, welche Fluggesellschaft 
den Flug durchführen wird, muss er den Kunden in-
formieren. Wechselt die dem Kunden als ausführen-
de Fluggesellschaft genannte Fluggesellschaft, muss 
der Reiseveranstalter den Kunden über den Wechsel 
informieren. Er muss unverzüglich alle angemessenen 
Schritte einleiten, um sicherzustellen, dass der Kunde so 
rasch wie möglich über den Wechsel unterrichtet wird. 
Die „Black List“ ist auf folgender Internetseite abrufbar: 
http://air-ban.europa.eu.
15. Pass-, Visa- und Gesundheitsvorschriften
15.1. Der Reiseveranstalter wird Staatsangehörige 
eines Staates der Europäischen Union, in dem die Reise 
angeboten wird, über Bestimmungen von Pass-, Visa- 
und Gesundheitsvorschriften vor Vertragsabschluss 
sowie über deren evtl. Änderungen vor Reiseantritt 
unterrichten. Für Angehörige anderer Staaten gibt das 
zuständige Konsulat Auskunft. Dabei wird davon aus-
gegangen, dass keine Besonderheiten in der Person 
des Kunden und eventueller Mitreisender (z.B. Doppel-
staatsangehörigkeit, Staatenlosigkeit) vorliegen.
15.2. Der Kunde ist verantwortlich für das Beschaffen 
und Mitführen der behördlich notwendigen Reise-
dokumente, eventuell erforderliche Impfungen sowie 
das Einhalten von Zoll- und Devisenvorschriften. Nach-
teile, die aus dem Nichtbefolgen dieser Vorschriften er-
wachsen, z.B. die Zahlung von Rücktrittskosten, gehen 
zu seinen Lasten. Dies gilt nicht, wenn der Reiseveran-
stalter nicht, unzureichend oder falsch informiert hat.
15.3. Der Reiseveranstalter haftet nicht für die recht-
zeitige Erteilung und den Zugang notwendiger Visa 
durch die jeweilige diplomatische Vertretung, wenn 
der Kunde ihn mit der Besorgung beauftragt hat, es 
sei denn, dass der Reiseveranstalter eigene Pflichten 
schuldhaft verletzt hat.
16. Rechtswahl
16.1. Auf das Vertragsverhältnis zwischen dem Kun-
den und dem Reiseveranstalter findet ausschließlich 
deutsches Recht Anwendung. Dies gilt auch für das 
gesamte Rechtsverhältnis.
16.2. Soweit bei Klagen des Kunden gegen den Reise-
veranstalter im Ausland für die Haftung des Reise-
veranstalters dem Grunde nach nicht deutsches Recht 
angewendet wird, findet bezüglich der Rechtsfolgen, 
insbesondere hinsichtlich Art, Umfang und Höhe von 
Ansprüchen des Kunden, ausschließlich deutsches 
Recht Anwendung.
17. Gerichtsstand
17.1. Der Kunde kann den Reiseveranstalter nur an 
dessen Sitz verklagen. Für Klagen des Reiseveranstal-
ters gegen den Kunden ist der Wohnsitz des Kunden 
maßgebend. Für Klagen gegen Kunden bzw. Vertrags-
partner des Reisevertrages, die Kaufleute, juristische 
Personen des öffentlichen oder privaten Rechts oder 
Personen sind, die ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen 
Aufenthaltsort im Ausland haben oder deren Wohnsitz 
oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klage-
erhebung nicht bekannt ist, wird als Gerichtsstand der 
Sitz des Reiseveranstalters vereinbart.
17.2. Die vorstehenden Bestimmungen gelten nicht,
a) wenn und insoweit sich aus vertraglich nicht abding-
baren Bestimmungen internationaler Abkommen, die 
auf den Reisevertrag zwischen dem Kunden und dem 
Reiseveranstalter anzuwenden sind, etwas anderes 
zugunsten des Kunden ergibt oder
b) wenn und insoweit auf den Reisevertrag anwend-
bare, nicht abdingbare Bestimmungen im Mitglied-
staat der EU, dem der Kunde angehört, für den Kunden 
günstiger sind als die vorstehenden Bestimmungen 
oder die entsprechenden deutschen Vorschriften.
18. Reiseveranstalter
Hurtigruten GmbH, Burchardstraße 14, 20095 Hamburg
Tel.: (040) 37 69 30, E-Mail: ce.info@hurtigruten.com
Stand: August 2011
Änderungen vorbehalten.
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